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Anfrage Fasani-Horath 

 

betreffend Einschätzung des Impfobligatoriums unter Berücksichtigung der Impfstoff-

unsicherheiten 

 

Antwort der Regierung  

 

Zu Frage 1: Gemäss Art. 22 des Bundesgesetzes über die Bekämpfung übertragba-

rer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz, EpG; SR 818.101) können Kan-

tone Impfungen unter anderem von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, 

für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr besteht. Dazu gelten einer-

seits sehr hohe Anforderungen, andererseits muss der betroffene Personenkreis ge-

nau definiert werden und das Obligatorium muss zeitlich befristet sein (vgl. Art. 38 

Verordnung über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen [Epide-

mienverordnung, EpV; SR 818.101.1]). Das Epidemiengesetz sieht keine expliziten 

Sanktionen im Widerhandlungs-/Unterlassungsfall vor. Gemäss herrschender Lehre 

und Rechtsprechung dürfte aber bereits das arbeitsvertragliche Weisungsrecht des 

Arbeitgebers eine genügende Grundlage bilden, um in einer akuten Pandemiesitua-

tion eine Impfverpflichtung für bestimmte Gruppen von Arbeitnehmenden (z.B. Ärzte 

und Pflegende mit Kontakt zu besonders gefährdeten Personen) zu begründen. Auch 

in solchen Fällen drängt sich eine sorgfältige Interessenabwägung und Verhältnis-

mässigkeitsprüfung im Einzelfall auf. Eine auf eine Impfverweigerung eines Arbeit-

nehmenden zurückzuführende Versetzung und Kündigung könnte sich diesfalls als 

rechtlich zulässig bzw. als nicht missbräuchlich (i.S.v. Art. 336 Obligationenrecht; SR 

220) erweisen. Hierbei handelt es sich allerdings um arbeitsrechtliche Fragen, also 

um Fragen des Privatrechts. Für deren Beurteilung sind letztlich die Zivilgerichte zu-

ständig. 

 

Zu Frage 2: Es ist nicht auszuschliessen, dass Personen, die nicht geimpft sind, ins-

künftig mit Einschränkungen rechnen müssen. Auf Einschränkungen, die von ande-

ren Staaten oder vom Bund erlassen werden, hat der Kanton keinen oder nur sehr 

beschränkt Einfluss. Ob allenfalls auch seitens des Kantons entsprechende Ein-
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schränkungen erlassen werden müssen, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Ein-

schränkungen, die von Detailhändlern, Transportunternehmen oder Veranstaltern er-

lassen werden, unterstehen dem Privatrecht. Ob diese angemessen oder rechtmäs-

sig sind, wird im Rahmen einer gerichtlichen Beurteilung zu klären sein. 

 

Zu Frage 3: Die Beurteilung der Frage, ob eine "erhebliche Gefahr" besteht, haben 

die kantonalen Behörden gestützt auf die in Art. 38 Abs. 1 EpV aufgeführten Fakto-

ren vorzunehmen. Dies sind: 

a. Schweregrad einer möglichen Erkrankung sowie das Risiko einer Weiterverbreitung der Krank-

heit; 

b. Gefährdung besonders verletzbarer Personen; 

c. epidemiologische Situation auf kantonaler, nationaler und internationaler Ebene unter Einbezug 

des BAG; 

d. zu erwartende Wirksamkeit eines allfälligen Impfobligatoriums; 

e. Eignung und Wirksamkeit anderer Massnahmen zur Eindämmung der Gesundheitsgefahr. 

 

Ergibt die Beurteilung dieser Faktoren, dass eine sachlich hinreichende epidemiologi-

sche Gefährdung der öffentlichen Gesundheit (erhebliche Gefahr) vorliegt, können 

die Kantone Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders expo-

nierten Personen und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obliga-

torisch erklären. Ein allfälliges Impfobligatorium muss zeitlich befristet sein und die 

Impfung darf nicht mittels physischem Zwang erfolgen (Art. 38 Abs. 3 EpV). Die Be-

urteilung hat unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips zu erfolgen. 

Entsprechend kann ein Impfobligatorium nur angeordnet werden, sofern dieses 

(nebst erfüllter Eignung und Zumutbarkeit) erforderlich ist, d.h., dass ein "Ziel mit an-

deren Massnahmen nicht erreicht werden kann". Gemeint sind z.B. verschärfte Hygi-

enemassnahmen, das Tragen von Schutzmasken und/oder Handschuhen, eine kon-

stante und transparente Information der Öffentlichkeit (Art. 9 EpG) zur Ermöglichung 

eigenverantwortlichen Handelns oder freiwillige Impfungen. Ein Impfobligatorium 

stellt daher eine ultima ratio zur Abwendung einer drohenden Gefahr für Volksge-

sundheit und -wirtschaft dar. Die Regierung sieht derzeit keinen Grund, der ein sol-

ches Obligatorium rechtfertigen würde. 
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